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Gebührenordnung Digitalanschluss 
Stand 01.01.2026 

 

 

Der Digitalanschluss bietet unbeschränkten Zugang zu digitalem Fernsehen, Radio und Inter-

net. Mit der Nutzung von Telekomdiensten über die Kabel- oder OTO-Dose werden die Grund-

anschlussgebühren für den Digitalanschluss fällig. Mit den Grundanschlussgebühren werden 

nebst gesetzlichen Abgaben auch Investitionen in den Unterhalt und den Ausbau des Glasfa-

serkabelnetzes in Ihrem Wohnort finanziert.  

Die Gebühren für den Digitalanschluss werden durch den Netzbetreiber der jeweiligen Ge-

meinde verrechnet. In den neueren Quickline-Abos sind die Digitalanschluss-Gebühren bereits 

inkludiert. Sofern der Netzbetreiber nicht ggs netz ag ist, werden die Gebühren auf der Quick-

line-Rechnung in Abzug gestellt und durch den Netzbetreiber verrechnet. 

Die monatlichen Gebühren für den Anschluss an das Kabelnetz werden entweder via Haus-

verwaltung über die monatlichen Nebenkosten oder direkt von ggs netz ag verrechnet.  

 

 

 

Gemeinde Betrag jährlich Betrag monatlich 

Walliswil bei Wangen CHF 358.80 CHF 29.90 

 

 

Quickline Internet-Kunden profitieren von einem Rabatt von CHF 4.90. 

 

 

http://www.renet-ag.ch/%C3%BCber-renet/versorgungsgebiet/
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